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Vielfalt des Lebens
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Die Themen Lebensrecht und Lebensschutz sind uferlos. 
Nicht nur in dem Sinn, dass die Diskussionen über Abtrei-
bung und Sterbehilfe irgendwie nie zu einem Ende kommen. 
Die Streitfragen betreffen auch eine kaum überschaubare 
Vielzahl von Lebensbereichen. Zugegeben, das muss im 
Alltag nicht unbedingt offensichtlich sein und kann auch auf-
merksamen Juristen verborgen bleiben. Wenn man sich aber 
etwas bemüht, kann man die Vielgestaltigkeit der unmittel-
baren und mittelbaren Lebensgefährdungen leicht entdecken 
- z. B. mit einer Recherche zu juristischen Entscheidungen, 
die das Recht auf  Leben betreffen oder zumindest einen Be-
zug zum Lebensschutz haben.

Als Beispiel kann hierzu die in diesem Heft der ZfL doku-
mentierte Judikatur dienen. Wer hätte schon gedacht, dass 
es sozusagen einen „gemeinsamen Nenner“ für Entschei-
dungen gibt, die das Markenrecht, das Strafrecht, das Versi-
cherungsrecht, das Wettbewerbsrecht, das Beihilferecht und 
die Grundrechte betreffen?

In dieser Ausgabe finden Sie Entscheidungen von Gerich-
ten der unterschiedlichsten Ebenen: Der Europäische Ge-
richtshof  für Menschenrechte hatte sich mit der Reichweite 
der Meinungsfreiheit auseinanderzusetzen (s. S. 52), das Ge-
richt der europäischen Union mit einem Eintragungsantrag 
für die „schwarze Schleife“ als geschütztes Zeichen einer 
Sterbehilfeorganisation (S. 58), der Bundesgerichtshof  mit 
einem Streit über angeblich wettbewerbswidriges Verhalten 
unter Fortpflanzungsmedizinern (S. 62), das Bundessozialge-
richt mit einem Antrag auf  Befreiung von der Krankenversi-
cherungspflicht (S. 67), das Verwaltungsgericht Ansbach mit 
der Frage, ob der sog. „Praena-Test“ für Beamte beihilfefähig 
ist, und schließlich das AG Köln mit einem Fall der Tötung 
auf  Verlangen (S. 68).

Diese Vielfalt der betroffenen Rechtsgebiete kann letzt-
lich nicht verwundern. Es ist die Vielfalt des Lebens selbst, 
die notwendig zur Folge hat, dass es auch in den unter-
schiedlichsten Zusammenhängen direkte oder indirekte Ge-
fährdungen des Lebens gibt. Dabei sind es nicht immer die 

fundamentalen und grundsätzlichen Fragestellungen, über 
die die Gerichte entscheiden müssen, und die auch in der 
Zeitschrift für Lebensrecht wissenschaftlich diskutiert und 
aufbereitet werden. Es können auch Detailfragen, weniger 
zentrale Probleme oder „Randgebiete“ des Rechts sein, die 
in der Zeitschrift für Lebensrecht Raum zur Darstellung und 
Erörterung finden und die der Aufmerksamkeit der Leser 
empfohlen werden.

Mit dem Wunsch, dass Sie das abwechslungsreiche An-
gebot dieser Zeitschrift auch in Zukunft schätzen und nutzen 
werden, verabschiede ich mich mit diesem Heft als verant-
wortlicher Redakteur. Ich durfte während meiner Tätigkeit 
zahlreiche engagierte und kompetente Juristen und auch 
Vertreter anderer akademischer Disziplinen kennenlernen. 
Die Arbeit als Schriftleiter hat mir stets Freude bereitet und 
immer wieder meinen juristischen Horizont erweitert. Nach 
15 Jahren gebe ich nun die Leitung der Redaktion in andere 
Hände. Bleiben Sie der Zeitschrift für Lebensrecht gewogen 
und interessieren Sie sich weiter für alle Themen, die mit 
dem rechtlichen Schutz des menschlichen Lebens in Zusam-
menhang stehen.

Der Schutz der Menschenwürde und des Rechts auf  Le-
ben ist die vornehmste Aufgabe, der sich Juristen widmen 
können.

Rainer Beckmann
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